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156
G E S E T Z

vom 3. Juni 2025
zur Änderung des Gesetzes Nr. 64/2019 über die Bereitstellung von

Feuerwaffen und Munition für zivile Zwecke auf dem Markt, in der
geänderten Fassung

Der Nationalrat der Slowakischen Republik hat folgendes Gesetz erlassen:

Artikel I

Das Gesetz Nr. 64/2019 über die Bereitstellung von Feuerwaffen und Munition für zivile Zwecke auf dem
Markt, geändert durch das Gesetz Nr. 376/2019 und das Gesetz Nr. 268/2022, wird wie folgt geändert:
1. In § 7 Absatz 2 Buchstabe g wird Nummer 3 gestrichen.

Die derzeitigen Nummern 4 bis 6 werden als Nummern 3 bis 5 bezeichnet.
2. In § 7 Absatz 2 werden die folgenden Buchstaben n und o hinzugefügt:

n) den Lauf einer Schusswaffe oder den Zylinder eines Revolvers leserlich, dauerhaft und eindeutig mit
dem  Kaliber  der  Schusswaffe  zu  kennzeichnen;  wenn  die  Feuerwaffe  über  Läufe  mit
unterschiedlichem Kaliber oder der Revolver über Zylinder mit unterschiedlichem Kaliber verfügt, so
ist jeder Lauf der Feuerwaffe oder jeder Zylinder des Revolvers mit seinem Kaliber zu kennzeichnen;

o) die  Feuerwaffe  mit  den  Angaben  gemäß  den  Buchstaben g  und  n  mit  einer  Mindesttiefe  von
0,0762 mm zu kennzeichnen.“.

3. In § 8 Absatz 3 werden nach „m“ die Wörter „bis o“ eingefügt.
4. In § 12 Absatz 16 Buchstabe b werden am Ende die folgenden Wörter angefügt: „und n“.
5. Der bisherige Text von § 19 wird als Absatz 1 bezeichnet und um einen Absatz 2 ergänzt, der wie folgt

lautet:

„(2)  Die  Bestimmungen  dieses  Gesetzes,  die  ab  dem  22. Juli  2025  gelten,  wurden  gemäß  einem
verbindlichen  Rechtsakt  der  Europäischen  Union  auf  dem  Gebiet  der  technischen  Vorschriften
erlassen22).“.

6. Nach § 21b wird folgender § 21c eingefügt, der einschließlich der Überschrift wie folgt lautet:

„§ 21c
Übergangsbestimmung für ab dem 22. Juli 2025 geltende Änderungen

Eine in Verkehr gebrachte und nach diesem Gesetz in der bis zum 21. Juli  2025 geltenden Fassung
gekennzeichnete Feuerwaffe gilt als Feuerwaffe, die nach § 7 Absatz 2 Buchstaben g, n und o in der ab
dem 22. Juli 2025 geltenden Fassung gekennzeichnet ist, und darf ab dem 22. Juli 2025 auf dem Markt
bereitgestellt werden.“.

7. In Anhang 1 Teil A Nummer 5 Unterpunkte 5.1, 5.2 und 5.4 und in Anhang 5 Nummer 8 Unterpunkt 8.2
Buchstabe a Nummer 1 werden nach „g“ die Wörter „und n“ eingefügt.

8. In Anhang 11 Nummer 1 werden die Wörter „Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des
Erwerbs und des Besitzes“ durch die Wörter „Richtlinie (EU) 2021/555 des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes“ ersetzt.
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9. In Anhang 11 wird folgende Nummer 4 hinzugefügt:
„4.  Durchführungsrichtlinie (EU) 2024/325  der  Kommission  vom  19. Januar  2024  zur  Änderung  der

Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/68  hinsichtlich  der  Mindesttiefe  für  die  Kennzeichnung  von
Feuerwaffen und wesentlichen Bestandteilen (ABl. L 2024/325 vom 22.1.2024).

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am 22. Juli 2025 in Kraft.

Peter Pellegrini m.p.

Richard Raši m.p. Robert

Fico m.p.
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